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Außer den berei ts aufgezeigten ergeben sich die Grenzen 

der Nutzung der Befugnisse des VP-Gesetzes in der Unter

suchungsarbeit  des MfS vor al lem daraus, daß die off iz iel le 

staat l iche Untersuchungsarbeit  nur in dem vom VP-Gesetz 

gegebenen Rahmen durchgeführt  werden kann. Mit  der Wahr

nehmung der Befugnisse ist  es nicht mögl ich, die Gesamtbrei

te tschekist ischer Tät igkeit  zu kompensieren.

Voraussetzung für das Erreichen der pol i t isch-operat iven Ziel  

Stel lung . ist  deshalb, die auf der Grundlage des VP-Gesetzes 

durchzuführenden Maßnahmen in die pol i t isch-operat ive Arbeit  

des MfS einzuordnen, das heißt sie als Bestandtei l  tscheki

st ischer Arbeit  mit  den spezif ischen operat iven Prozessen 

zu verbinden.

Bei der Wahrnehmung der Befugnisse des VP-Gesetzes durch die 

Diensteinheiten der Linie IX ist  es stets notwendig zu be

achten, daß dieses Tät ' igwerden als off iz iel les Reagieren des 

MfS nat ional,  u.  U. auch internat ional öffent l ichkeitswirk

sam bekannt und damit durch die Öffent l ichkeit  kontrol l ierbar 

wird. Mit  der Durchführung von Maßnahmen 3uf der Grundlage 

der Befugnisregelungen des VP-Gesetzes können Interessenla

gen des MfS bekannt werden. Es ist  zu beachten, daß für Außen 

stehende die Mögl ichkeit  besteht,  zu Erkenntnissen über spe

ziel le pol i t ische und pol i t isch-operat ive Aufgabenstel lungen 

des MfS zu gelangen. Insbesondere wenn es im Ergebnis der 

Sachverhaltsklärung nicht zur Einlei tung eines Ermit t lungs

verfahrens kommt, müssen deren mögl iche Auswirkungen für die 

pol i t isch-operat ive Arbeit  des gesamten MfS in Rechnung ge

stel l t  werden.


